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1696 Dezember 8 . , Abtei St . Gallen A
SCHREIBEN DES LANDESHOFMEISTERS UND DER PFALZRAETE[ DER ABTEI

ST. GALLEN] AN "N. N. [ BEAT JAKOB II . ZURLAUBEN] ", REG.
LANDVOGT IM OBEREN UND UNTEREN THURGAU, FRAUENFELD

"M[ eiste ] r Hans Conrad Rodt [Roth]  dess Grichts zue Roggwil [ Herrschaft

der Abtei . St . Gallen ] ist wie Vir vememben hochobrigkheitlich nacher Frau-

wenfeld citiert worden , umb scheltung willen , die derselbe gegen dem Haubtmann

Adam Müller [von Roggwil ?] aussgestossen haben solle , bey dem Anlass,

da der Amman zue besagten Roggwil glich anfangs eine umbfrag an die dawessende



Richter ergehen lassen , hey dem Richter Aydt zue eröffnen , oh Keiner von dem

Gricht mit ungueten Leümbden beladen oder behafft seye . Er Hans Conrad Roth

aber mit ohnlieb Jedoch angetriben von seinen Aydtspflichten die Erzellung

gethon , was Er von Einem Steinacher zue Arbon über den Haubtmann Adam, ob

hete selbiger als beystandt dem gegentheill das seinige ohn Ehrlicher weiss

entwinden , öffentlich reden gehört . Wie wohlen uns ein geraumbe Zeit ohnver-

borgen , sonder vilfältig zue verspüren gewessen , die persecution , welche mehr

ersagter Haubtmann Adam mit seinen starkhen mitten gegen den Catholischen vor-

genomben . So müessen wir aber aus dissevm mit Verwunderung ersehen ein fri¬

sches Exempel gegen dem Hans Conrad Rodten , welcher von denen Catholischen

alda nit der wenigiste , und dahero der Uncatholisehen Verfolgung am Mersten

underworffen.

Gelangt . . . demnach an den Herren Nachparren unser . . . ersuochen , weilen die

von dem Adam Müller gekhlagte reden nullo animo iniuriandi , sonder von obha¬

bendem Aydt geflossen , auch solche Vorgegebnermassen über den Steinacher be-

weisslich , derselbe die güete haben wolte , nit allein den Beklagten für un¬

schuldig ayizuesecheyi , sondern auch Jhme zue abtrag erlittenen Kosten . . . ver-

hoVfen , zue sein , damit der Mueth dess tollsinig Uncatholisehen Verfolgers

gehemmt , und darmit einhalt verursachet werde , dem ungueten eyfer , welcher

unserer Religionsangehörigen leider schon vil übles zuegezogen hath " .
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